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Ursprünglich untersagte der Paragraph 130 des Strafgesetzbuches die „Aufreizung zum 
Klassenkampf“ und lief damit weitgehend leer – bis zum sogenannten Nieland-Fall. Der 
Hamburger Holzhändler Friedrich Nieland hatte eine antisemitische Broschüre verfaßt und 
sie an Minister und Parlamentarier des Bundes und der Länder verschickt. 

Die Staatsanwaltschaft leitete gegen ihn und den Drucker ein Verfahren wegen 
Verbreitung staatsgefährdender Schriften und öffentlicher Beleidigung der jüdischen 
Mitbürger ein, doch die Große Strafkammer des Hamburger Landgerichts lehnte die 
Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Das geriet zum Skandal. Daraufhin widmete der 
Gesetzgeber 1960 mit dem 6. Strafrechtsänderungsgesetz die Vorschrift um zur 
Verfolgung von Volksverhetzung. Wer zum Haß gegen Teile der Bevölkerung oder zu 
Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen sie aufstachelt oder sie beschimpft, böswillig 
verächtlich macht oder verleumdet, wurde fortan mit bis zu fünf Jahren Haft bedroht. 
Diese Rechtslage hielt 34 Jahre – bis zum Prozeß gegen den damaligen NPD-Vorsitzenden 
Günter Deckert. In einem Anklagepunkt war der Angeklagte für eine „einfache“ 
Holocaust-Leugnung nur wegen Beleidigung in Tateinheit mit der Verunglimpfung des 
Andenkens Verstorbener, nicht aber wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Daraufhin 
ordnete der Gesetzgeber 1994 im Zuge des Verbrechensbekämpfungsgesetzes auch die 
einfache Holocaust-Leugnung dem Volksverhetzungs-Paragraphen mit einer deutlich 
erhöhten Strafandrohung zu. 

2005 erneut auf der Tagesordnung 

Im Jahre 2005 stand der Volksverhetzungs-Paragraph erneut auf der Tagesordnung. 
Diesmal ging es weniger darum, ein strafwürdiges und bislang straffreies Verhalten unter 
Strafe zu stellen, als darum, für die Anordnung von Versammlungsverboten den 
Behörden gegenüber den lästigen Haarspaltereien der Verwaltungs- und 
Verfassungsgerichte eine robustere Rechtsgrundlage zu geben. Anlaß waren der 60. 
Jahrestag des Kriegsendes und die Furcht vor Demonstrationen rechtsradikaler Kräfte, 
insbesondere vor einer für den 8. Mai angemeldeten Demonstration vor dem 
Brandenburger Tor und den Demonstrationen am Grab des Hitler-Stellvertreters Rudolf 
Heß in Wunsiedel. 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Versammlungsgesetzes und des Strafgesetzbuches 
vom 24. März 2005 wurde so ein weiterer Absatz in den Volksverhetzungsparagraphen 
eingeführt, der auch die öffentliche Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der 
nationalsozialistischen Herrschaft unter Strafe stellte. 

Nach Ansicht des Richters am Bundesgerichtshof Thomas Fischer, verantwortlicher Autor 
eines Standard-Kommentars zum Strafgesetzbuch (Tröndle/Fischer), greift der 
Tatbestand auf allgemeine politische Wertungen und Evidenzgesichtspunkte zurück und 
entfernt sich weit von der gebotenen tatbestandsmäßigen Bestimmtheit. Wenn man ihn 
auf den dem Bestimmtheitsgebot genügenden Kern reduziere, blieben gerade die ad-hoc-
Anlässe, auf welche die Gesetzesänderung abzielte, außen vor. In der Praxis würden die 
vielfach verschraubten, auch bei gutem Willen kaum noch verständlichen Varianten des 
Paragraphen 130 kaum ernst genommen und nach Maßgabe normativer Evidenz-
Betrachtungen „vereinfacht“. 

Die Grenze ist kaum auszumachen 

Klar ist soviel, daß eine Äußerung nicht nur dann strafbar ist, wenn sie sich auf die 
nationalsozialistische Herrschaft insgesamt bezieht und sie irgendwie positiv bewertet, 



sondern unter Umständen auch dann, wenn sie einen einzelner Verantwortungsträger 
oder eine Symbolfigur in besonderer Weise würdigt. Es steht keineswegs fest, welche 
Repräsentanten Deutschlands aus der Zeit von 1933 bis 1945 man wie straffrei öffentlich 
loben darf und welche nicht. Bewundernde Aussagen etwa über Wehrmacht, Waffen-SS, 
Reichsarbeitsdienst, den Autobahnbau oder über Verantwortliche aus Wirtschaft, Kultur, 
Rechts- und Gesundheitswesen sollen nach Auffassung Fischers hinzunehmen und auch 
dann straffrei sein, wenn sie für die Bundesrepublik peinlich sind. 

Wo aber genau die Grenze liegt und Billigung der gesamten Herrschaft beginnt, ist 
jedenfalls für Nichtjuristen kaum auszumachen. Immerhin 2.957 Personen haben sich 
nach dem Verfassungsschutzbericht des Bundes im Jahr 2005 in dieser Grauzone 
verfangen und wurden wegen Volksverhetzung verurteilt. Nach der Statistik des 
Bundeskriminalamtes gab es im Jahr 2005 2.812 Verdachtsfälle. Für den Adressaten des 
Paragraph 130 des Strafgesetzbuches ist es zweifellos am sichersten, den Themenkreis 
überhaupt zu meiden und andere als pauschal verdammende Meinungen für sich zu 
behalten. 

Junge Freiheit vom 10. 11. 2006 

 


